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Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Die Inzidenzzahl für den Stadtkreis
Mannheim ist unter www.mannheim.de/inzi-
denzzahl einsehbar. Fortlaufend aktualisier-
te Informationen des Landes Baden-Würt-
temberg sind unter www.baden-wuerttem-
berg.de zu finden.

Meldung des Landes: Absonderungs-
Regeln werden angepasst

In der „Corona-Verordnung Absonderung“
regelt das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Integration, wer in Baden-Württem-
berg in Absonderung, Quarantäne und Isola-
tion muss. Vor allem in einem Punkt hat das
Ministerium die Regeln an die Empfehlungen
des Robert Koch-Instituts angepasst. Die Än-
derungen sind am 26. Januar in Kraft getre-
ten.

Wie bislang schon ausgenommen von der
Pflicht zur Quarantäne sind Haushaltsange-
hörige und enge Kontaktpersonen, wenn sie
geimpft oder genesen bzw. aufgefrischt sind.
Künftig gelten nun auch Genesene mit min-
destens einer Impfung als geboostert und
müssen damit als Kontaktpersonen nicht
mehr in Quarantäne. Die Reihenfolge der
Impfung und Infektion spielt dabei keine Rol-
le.

Konkret sind damit Haushaltsangehörige
und Kontaktpersonen in folgenden Fällen
von der Quarantänepflicht ausgenommen:
• Personen, die zwei Impfungen gegen das
Corona-Virus erhalten haben und deren
zweite Impfung nicht weniger als 15 Tage und
nicht mehr als 90 Tage zurückliegt,
• genesene Personen, deren PCR-Nachweis
einer vorherigen Infektion mit dem Corona-
Virus nicht weniger als 28 Tage und nicht
mehr als 90 Tage ab Probenentnahme zu-
rückliegt,
• geimpfte Personen, die mindestens eine
Auffrischungsimpfung erhalten haben, oder
• genesene Personen, die eine oder zwei Imp-
fungen gegen das Corona-Virus erhalten ha-
ben, wobei die Reihenfolge der Impfung und
Infektion unerheblich ist.

Weiterhin gibt es in der aktualisierten Co-
rona-Verordnung Absonderung folgende Än-
derungen:
• Es wird klargestellt, dass sich positiv getes-
tete Personen aus der Isolation ab Tag 7 nur
freitesten dürfen, wenn sie zum Zeitpunkt
der Probenentnahme seit mindestens 48
Stunden frei von Symptomen sind.
• Die Nachtestung nach einem positiven
selbst vorgenommenen überwachten Test
oder einem positiven Selbsttest kann nun-
mehr auch mittels Schnelltest zum Beispiel in
einem Testzentrum erfolgen.

Korrektur Meldung des Landes Baden-
Württemberg: Bund aktualisiert Ver-
ordnung: Impfstatus von Geimpften

mit Johnson & Johnson ändert sich

Der Bund hat kurzfristig die COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung
(SchAusnahmV) angepasst, die ab sofort gilt.

In diesem Zusammenhang hat das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) die Kriterien für den
Impfstatus von Personen geändert, die mit
dem Impfstoff Janssen (Johnson & Johnson)
geimpft wurden. Bei Johnson & Johnson
reicht eine Einzelimpfung für die Grundim-
munisierung nicht mehr aus. Es braucht eine
zweite Impfung, idealerweise mit einem
mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer bzw. Mo-
derna), damit der vollständige Impfschutz
vorliegt. Hierbei handelt es sich um bundes-
rechtliche Regelungen, die ggfs. durch den
Bund kurzfristig geändert werden.

Alle Betroffenen, die bereits eine zweite
Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten
haben, sollten nun drei Monate später eine
Auffrischungsimpfung durchführen. In Ba-
den-Württemberg gibt es dafür derzeit aus-
reichend Impftermine, die auch kurzfristig
wahrgenommen werden können.

Hintergrund: Wer gilt in Baden-Württemberg
als „geboostert“?
• Personen, die dreifach geimpft sind.
• Erst vor kurzem geimpfte Personen, die ihre
Grundimmunisierung (Abschluss der Impfse-
rie) vor nicht länger als 3 Monaten erworben
haben.
• Genesene, deren Infektion (Angabe auf
dem PCR-Testnachweis) noch nicht länger
als 3 Monate zurückliegt.

Kommunales Impfzentrum (KIZ) im Ro-
sengarten für Mannheimerinnen und

Mannheimer ab 12 Jahren:
Impfung zusätzlich ohne Termin

von 12 bis 18 Uhr
Im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) im Ro-
sengarten besteht die Möglichkeit zur Imp-
fung gegen das Corona-Virus für Mannhei-
merinnen und Mannheimer ab 12 Jahren. Bei
12- bis 15-Jährigen kann eine Impfung erfol-
gen, wenn die Person durch eine erziehungs-
berechtigte Person begleitet wird.

Mit Termin: Die Termine stehen vorerst
nur Personen ab 12 Jahren mit Hauptwohn-
sitz in Mannheim zur Verfügung. Personen,
die falsche Angaben zu Alter oder Postleit-
zahl machen, müssen abgewiesen werden.
Wer seinen Impftermin nicht wahrnehmen
kann, wird darum gebeten, den Termin abzu-
sagen, damit er wieder neu angeboten wer-
den kann. Die Möglichkeit dazu besteht über
die Terminbestätigungsmail oder auch auf
der Website, auf der der Termin vereinbart
wurde. Es werden täglich neue Termine ein-
gestellt.

Ohne Termin: Zusätzlich besteht von 12 bis
18 Uhr täglich die Möglichkeit zur Impfung
ohne Termin für Personen ab 12 Jahren mit
Hauptwohnsitz in Mannheim. Für die Imp-
fung ohne Termin wird eine gesonderte War-
teschlange eingerichtet und es können War-
tezeiten entstehen.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-

ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer kei-
nen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung. Außerdem darf gerne der aus-
gedruckte und ausgefüllte Anamnese- und
Einwilligungsbogen zur Impfung mitgebracht
werden: www.rki.de/DE/Content/In-
fekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufkla-
erungsbogen-Tab.html

Mit Anpassung der Corona-Verordnung
des Landes Baden-Württemberg zum 12. Ja-
nuar müssen Personen ab 18 Jahren in Innen-
bereichen mit Maskenpflicht eine FFP2- oder
vergleichbare Maske tragen. Dies gilt auch
für die Impfangebote der Stadt Mannheim.

Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen
(sogenannte Auffrischungs- oder Booster-
impfungen) möglich. Es wird gebeten, die ak-
tuellen Informationen zur Auffrischungsimp-
fung unter www.dranbleiben-bw.de/auf-
frischimpfung sowie unter https://sozialmi-
nisterium.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/pressemitteilung/pid/bund-ak-
tualisiert-verordnung-impfstatus-von-
geimpften-mit-johnson-johnson-aendert-
sich/ zu beachten.

Die Impfung wird gemäß der aktuell gülti-
gen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-
Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann
nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt
für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der
Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unab-
hängig vom Impfstoff, der bei den vorherigen
Impfungen verwendet wurde. Bei Personen
unter 30 Jahre wird der Impfstoff von Bio-
ntech eingesetzt. Information und Terminan-
meldung: www.mannheim.de/kiz

Impftelefon des Seniorenrats Mann-
heim zur Terminbuchung im Kommu-

nalen Impfzentrum für Mannheimerin-
nen und Mannheimer über 55 Jahre

Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der
Telefonnummer 0621/293-9516 für Menschen
über 55 Jahre aus Mannheim telefonische Hil-
fe bei dem Buchen eines Impftermins an. Das
Impftelefon ist montags bis freitags von 10
bis 15 Uhr für Impftermine zu erreichen. Es
wird gebeten, sich Zettel und Schreibstift be-
reitzulegen. Der Seniorenrat Mannheim
übernimmt die Anmeldung und das Buchen.

Impfangebot im Universitätsklinikum:
Ohne Termin in der Mittagspause

Ganz spontan und ohne Termin bietet der
Impfpunkt im Universitätsklinikum Mann-
heim ab sofort Erst-, Zweit- und Auffri-
schungsimpfungen („Booster“) in der Mit-
tagspause an: Montags bis freitags von 12 bis
14 Uhr können sich dort Mannheimer Bürge-
rinnen und Bürger, die keinen impfenden
Hausarzt haben, ohne Termin gegen SARS-
CoV-2 immunisieren lassen. Zusätzlich sind
auch weiterhin Impfungen zwischen 8 und 12
Uhr sowie zwischen 14 und 19.30 Uhr nach
Online-Terminvereinbarung unter
www.umm.de/impfpunkt/ möglich.

Wie von der STIKO empfohlen, erhalten
unter 30-Jährige den Impfstoff von Bio-

ntech/Pfizer, für über 30-Jährige steht der
Moderna-Impfstoff bereit. Der Impfpunkt am
Universitätsklinikum in Haus 37, Ebene 1, ist
ausschließlich über den Eingang West (am
Neckarufer, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke)
zugänglich. Für den Zugang zur Impfung wird
kein Corona-Test benötigt. Impflinge sollen
ihre Krankenversichertenkarte und – soweit
vorhanden – ihren Impfpass mitbringen.

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestel-
le „Universitätsklinikum“ (Stadtbahnlinien 2,
4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter
vom Eingang West entfernt. Für PKWs ste-
hen kostenpflichtige Parkplätze in der Tiefga-
rage am Neckar zur Verfügung.

Impfen vor Ort: ohne Termin
Bei den kommenden Impfaktionen vor Ort
gibt es die Möglichkeit, sich einfach, spontan
und ohne Termin impfen zu lassen:

Donnerstag, 27. Januar, jeweils 12 bis 18 Uhr
Neckarau, Volkshaus Neckarau, ehem. Gast-
stätte, Rheingoldstraße 47-49
Käfertal, Kulturhaus Käfertal, Gartenstraße 8
Hochstätt, Netto-Parkplatz, Hochstättstraße
8, Impfbus
Sandhofen, IKEA Smaland, Frankenthaler
Straße 123
KIZ Rosengarten, für Personen ab 12 Jahre mit
Hauptwohnsitz in Mannheim

Freitag, 28. Januar, jeweils 12 bis 18 Uhr
Neckarau, Volkshaus Neckarau, ehem. Gast-
stätte, Rheingoldstraße 47-49
Käfertal, Kulturhaus Käfertal, Gartenstraße 8
Marktplatz G 1, Impfbus
Sandhofen, IKEA Smaland, Frankenthaler
Straße 123
KIZ Rosengarten, für Personen ab 12 Jahre mit
Hauptwohnsitz in Mannheim

Samstag, 29. Januar, jeweils 12 bis 18 Uhr
Neckarau, Volkshaus Neckarau, ehem. Gast-
stätte, Rheingoldstraße 47-49
Käfertal, Kulturhaus Käfertal, Gartenstraße 8
Haus der Katholischen Kirche, F 2, 6, Semi-
narraum im EG
Sandhofen, IKEA Smaland, Frankenthaler
Straße 123
KIZ Rosengarten, für Personen ab 12 Jahre mit
Hauptwohnsitz in Mannheim

Sonntag, 30. Januar, jeweils 12 bis 18 Uhr
Neckarau, Volkshaus Neckarau, ehem. Gast-
stätte, Rheingoldstraße 47-49
Käfertal, Kulturhaus Käfertal, Gartenstraße 8
Feudenheim, ASV Feudenheim e.V., Lauffe-
ner Straße 27, Impfbus
Abendakademie Mannheim, EG, großer Saal
KIZ Rosengarten, für Personen ab 12 Jahre mit
Hauptwohnsitz in Mannheim

Die Impfung wird gemäß der aktuell gülti-
gen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-
Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann
nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt
für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der
Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unab-

hängig vom Impfstoff, der bei den vorherigen
Impfungen verwendet wurde. Bei Personen
unter 30 Jahre wird der Impfstoff von Bio-
ntech eingesetzt.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer kei-
nen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung. Außerdem darf gerne der aus-
gedruckte und ausgefüllte Anamnese- und
Einwilligungsbogen zur Impfung mitgebracht
werden: www.rki.de/DE/Content/In-
fekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufkla-
erungsbogen-Tab.html

Mit Anpassung der Corona-Verordnung
des Landes zum 12. Januar müssen Personen
ab 18 Jahren in Innenbereichen mit Masken-
pflicht eine FFP2- oder vergleichbare Maske
tragen. Dies gilt auch für die Impfangebote
der Stadt Mannheim.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12
Jahren möglich (soweit nicht anders angege-
ben). Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
müssen von einer erziehungsberechtigten
Person begleitet werden. Es sind Erst-, Zweit-
und Drittimpfungen (sogenannte Auffri-
schungs- oder Boosterimpfungen) möglich.
Es wird gebeten, die aktuellen Informationen
zur Auffrischungsimpfung unter www.dran-
bleiben-bw.de/auffrischimpfung sowie unter
https://sozialministerium.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/presse/pressemittei-
lung/pid/bund-aktualisiert-verordnung-
impfstatus-von-geimpften-mit-johnson-
johnson-aendert-sich/ zu beachten.

Im Falle einer Erstimpfung kann für die
Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarzt-
praxis bzw. einer niedergelassenen Ärztin
oder einem niedergelassenen Arzt verein-
bart werden. Die Impfaktionen sollen die Ar-
beit der Arztpraxen unterstützen, nicht er-
setzen. Es wird gebeten, sich auch an die
Hausarztpraxis zu wenden, wenn man sich
impfen lassen möchte. Eine Übersicht über
Impfaktionen in Mannheim ist unter
www.mannheim.de/impfaktionen zu finden.

Impfkarte Mannheim
Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in
Mannheim bietet eine Impfkarte im Geoin-
formationssystem (Geoportal) der Stadt
Mannheim: www.gis-mannheim.de/impfkar-
te. Es kann gefiltert werden nach Arztpraxen,
die impfen (mit vorheriger Terminvereinba-
rung), dem Impfpunkt im Uniklinikum (nur
mit vorheriger Terminvereinbarung, für
Mannheimerinnen und Mannheimer ohne
Hausarzt) und dem Kommunalen Impfzent-
rum Mannheim (weitere Informationen un-
ter www.mannheim.de/kiz), Impf-Aktionen
sowie nach Impfstützpunkten im Auftrag der
Stadt Mannheim. Bei Angeboten ohne Ter-
min sind die jeweiligen Aktionszeiträume zu
beachten.

Hinweis für Impf-Praxen: Wer ebenfalls in
die Liste aufgenommen werden möchte, wird
gebeten, sich per E-Mail an 58co-
impf06@mannheim.de zu wenden.
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WIR HABEN FÜR JEDES PROBLEM EINE LÖSUNG  –  Ihr Teppich-Doktor

Teppiche jetzt wieder wie neu 
Ilvesheim · Die Teppichgalerie in Ilves-

heim setzt in der 4. Generation Erfahrung 

in Sachen Teppichwäsche, Reparaturen 

aller Art, Verkauf und Inzahlungnahme. 

Sie bietet darüber hinaus einen kosten-

losen Abhol- und Bringservice im Umkreis 

bis 100 Kilometer an. Weil sich in Tep-

pichen mit der Zeit Staub, Schmutz und 

Bakterien sammeln, ist es alle paar Jahre 

Zeit, ihn professionell waschen zu lassen, 

auch um die Lebensdauer zu verlängern. 

Nur mit der Hand, nach altpersischer Art, 

werden die Teppiche in der Orientteppich-

Wäscherei in Ilvesheim gewaschen. Dabei 

setzt die Wäscherei auf Bio-Reinigungs-

mittel. Zum Einsatz kommen Produkte, 

die Extrakte von unter anderem Seifen-

kraut, Rosenholzöl, Lavendel, Rizinus und 

Zitrone beinhalten. Der Teppich wird dabei 

erst untersucht, um festzustellen, welche 

Waschverfahren und Pf egemittel zum 

Einsatz kommen. Dann wird er geklopft 

und anschließend mehrere Stunden in 

frischem Wasser eingeweicht. Schließlich 

werden Vorder- und Rückseite sorgfältig 

gewaschen – um Schmutz, Milben, Mot-

teneier und ähnliches zu entfernen, wird 

der Reinigungsvorgang wiederholt. Nach 

der Spülung erhält der Teppich noch-

mal eine Waschung mit verdünntem Es-

sig. Das frischt die Farbe auf. Durch das 

Spannen beim Trocknen werden die edlen 

Stücke wieder in Form gebracht. Auch Re-

paraturen gehören zum Angebot der Ori-

entteppich-Wäscherei. Bei Bedarf bestellt 

das Team die passenden Garne auch im 

Herstellungsland, dazu gehören auch alte 

und antike Wolle. Die Experten beraten 

Sie auch gerne zu Hause und helfen mit 

hauseigenem Sachverständigen auch bei 

Schäden am Teppich weiter. Aktuell bietet 

der Teppich-Doktor in Ilvesheim eine ganz 

spezielle Neujahrsaktion, nämlich einen 

Nachlass von 23 Prozent auf alle Repa-

raturen und 3 Teppiche waschen, nur 2 

Teppiche bezahlen. Die Aktion ist gültig 

bis Samstag, 5. Februar 2022.

Kontakt: 

Teppich-Galerie Ilvesheim 

Schlossstr. 30  

Zugang über Neugasse, 

68549 Ilvesheim, 

Tel.: 0621 – 166 52 986

www.teppichgalerie-ilvesheim.de

LEISTUNGEN
• Waschen mit Naturprodukten

• Fransenerneuerung von Hand, 

kurze Fransen-Befestigung

• ausgediente Kanten erneuern

• frische Farbdarstellung durch Scheren bei Teppichen

• Beheben von Brand- und Wasserschäden

• kompetente Beratung

• Fransen ausbessern oder neu einziehen

• Neueinfassung von beschädigten Kanten 

• Flor nachknüpfen bei Löchern, Rissen, Brüchen

Ihr Vertrauen ist unser Erfolg!

NEUJAHRSAKTION
3 Teppiche waschen – nur 2 bezahlen

23 % auf Reparaturen
ACHTUNG: Nur gültig bis Samstag, 5.2. 2022

frische Farbdarstellung durch Scheren bei Teppichen

Kostenloser 

Abhol- und 

Bringservice

Alte Handwerkskunst: Marco

Fragen? 
Einfach anrufen:

 0621- 166 52 986

BIO-Teppichwäsche & -reparatur!

nach altpersischer Art
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 31. Ja-
nuar, bis Freitag, 4. Februar, in folgenden
Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Am Aubuckel - Feldstraße - Glücksteinallee
- Gontardstraße - Kasseler Straße - Meerfeld-
straße (Diesterwegschule) Nietzschestraße -
Oppauer Straße (Waldhofschule) - Otto-
Beck-Straße (Pestalozzischule) - Seckenhei-
mer Straße - Reichskanzler-Müller-Straße -
Speckweg - Spessartstraße (Brüder-Grimm-
Schule) - Tullastraße - Waldpforte (Alfred-
Delp-Schule) - Werderplatz (Oststadtschule) -
Wiesbadener Straße (Friedrich-Ebert-Schule)
- Wingertsbuckel

RunderTischsexuelleund
geschlechtlicheVielfalttagt

Am Donnerstag, 27. Januar, tagt auf Einla-
dung von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
zum sechzehnten Mal der Runde Tisch sexuel-
le und geschlechtliche Vielfalt Mannheim. Die
Sitzung findet online von 19 bis 21 Uhr statt.
Die Mitglieder des Runden Tisches, Vertrete-
rinnen und Vertreter von Selbstorganisatio-
nen sowie Fachpolitikerinnen und -politiker
aus dem Gemeinderat beraten aktuelle The-
men im LSBTI-Bereich. Im Fokus steht bei die-
ser Sitzung der Austausch mit einer Vertre-
tung der Bundesgartenschau Mannheim 2023
gGmbH, um Möglichkeiten von Angeboten
und Veranstaltungen für und mit der Commu-
nity im Rahmen der BUGA 23 zu besprechen.

Der Runde Tisch ist Teil der Bestrebungen
der Stadt Mannheim, durch die Zusammenar-
beit mit Mannheimer Selbstorganisationen
die gemeinsame Arbeit für die Stadtgesell-
schaft zu stärken. Weitere Informationen sind
unter www.mannheim.de/lsbti zu finden.

Gemeinsamonline
lesenmitderStadtbibliothek

„Shared Reading – gemeinsam lesen“ findet
am Freitag, 28. Januar, 18 bis 19.30 Uhr, wieder
als Online-Treffen in Kooperation mit dem
Kulturparkett Rhein Neckar e.V. statt. Eine
ausgebildete Leseleiterin bringt eine Kurzge-
schichte mit, die laut vorgelesen wird. Die
Teilnehmenden können einfach zuhören oder
selbst vorlesen, ganz nach persönlichen Vor-
lieben. Die Teilnahme ist kostenlos. Es sind
keine Vorbereitungen oder besondere Kennt-
nisse nötig. Eine Anmeldung per E-Mail an
stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de
ist erforderlich. Die Zugangsdaten werden
nach der Anmeldung versendet. Ein weiterer
Termin findet am Freitag, 25. Februar, 18 bis
19.30 Uhr statt.

Gesprächsrundezur
Ausstellung„gesichtslos“

Am Sonntag, 30. Januar, laden die Reiss-En-
gelhorn-Museen ab 12 Uhr zu einer Matinee
zum Thema „Frauenkörper zwischen Kunst
und Käuflichkeit“ ein. Die Gesprächspartner
sind der Fotograf Hyp Yerlikaya, rem-Kurato-
rin und Foto-Expertin Stephanie Herrmann,
Julia Wege vom Beirat der Mannheimer Bera-
tungsstelle Amalie und Karin Tebbe vom Kur-
pfälzischen Museum. Anlass sind zwei aktuel-
le Ausstellungen. Während die Reiss-Engel-
horn-Museen mit der Foto-Schau „gesichts-
los“ den Alltag von Frauen in der Prostitution
beleuchten, zeigt das Kurpfälzische Museum
Heidelberg die Präsentation „Frauenkörper“.
Die Veranstaltung findet im Anna-Reiß-Saal
im Museum Weltkulturen D 5 statt. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Die Schau „gesichtslos –
Frauen in der Prostitution“ ist noch bis zum
20. Februar im Museum Weltkulturen D 5 zu
sehen.

STADT IM BLICK Baustart für die Stadtbahn nach FRANKLIN
Derzeit beginnen die Arbeiten an der Stadt-
bahntrasse nach FRANKLIN. Mannheims
neuester Stadtteil erhält damit einen umfas-
senden Anschluss an das Stadtbahnnetz und
die Bewohnerinnen und Bewohner eine
komfortable und schnelle Anbindung an die
Mannheimer Innenstadt.

„Mit der Stadtbahn auf FRANKLIN er-
schließen wir einen neuen Stadtteil, der in
seiner Struktur mit dem Ansinnen nachhal-
tiger Mobilität, Klimaschutz und der Reduk-
tion von Wegen entwickelt wurde“, erläu-
tert Christian Specht, Erster Bürgermeister
und ÖPNV-Dezernent. „Die Bahn ist hierbei
Baustein unseres stadtweiten Ausbaukon-
zepts ’Konversionsnetz Mannheim’, bei dem
wir in den nächsten Jahren über 140 Millio-
nen Euro in den ÖPNV investieren. Hiervon
entfallen allein 28 Millionen auf die Stadt-
bahn auf FRANKLIN. Mit dieser neuen
Stadtbahnlinie erhalten rund 10.000 Be-
wohnerinnen und Bewohner einen barriere-
freien, komfortablen und ökologischen An-
schluss an den ÖPNV. Zudem erschließen
wir die Arbeitsplätze von 2.000 Beschäftig-
ten.“

„Die Bemühungen der Stadt Mannheim,
neue Stadtteile an das ÖPNV-Netz anzubin-
den, kann ich nur unterstützen“, sagt Elke
Zimmer, MdL und Staatssekretärin im Mi-
nisterium für Verkehr Baden-Württemberg.
„Die neue Stadtbahnlinie ist dabei ein wich-
tiger Baustein für neue innovative Mobilität
in diesem spannenden, vielfältigen und
nachhaltigen Stadtquartier. Durch dieses
Angebot schaffen wir es, mehr Nachfrage
für umwelt- und klimafreundliche Mobili-
tätsformen zu erzeugen. Die neue Stadt-

bahnlinie ist ein Vorzeigeobjekt und reiht
sich in unser Ziel ein, die Nachfrage im
ÖPNV bis 2030 im Vergleich zu 2010 zu ver-
doppeln.“

„Wir können allein für dieses Teilprojekt
des Konversionsnetz Mannheim bis zu 23,6
Millionen Euro durch Förderung von Bund
und Land erwarten und das freut uns sehr“,
berichtet Marcus Geithe, Geschäftsführer
der MV Mannheimer Verkehr. „Das ist gut
angelegtes Geld, denn wenn die Verkehrs-
wende in Mannheim und der Region gelin-
gen soll, müssen wir den ÖPNV weiter stär-
ken. Unabhängig von den weiteren Maßnah-
men ist die Stadtbahn nach FRANKLIN aber
auch für sich genommen äußerst wichtig für
die Menschen, die hier leben. Es ist daher
sehr erfreulich, dass wir uns mit der Eisen-
bahnaufsicht auf eine Sondergenehmigung
für den Betrieb des Pendelzugs einigen
konnten, der FRANKLIN mit der Haltestelle
Bensheimer Straße verbindet, bis nach der
Kapazitätserweiterung der Haltestelle
Bahnhof Käfertal auch eine Direktverbin-
dung in die Innenstadt möglich ist.“

„FRANKLIN wird durch uns als städtische
Entwicklungsgesellschaft zu einem Stadtteil
mit Modellcharakter für rund 10.000 Be-
wohnerinnen und Bewohner entwickelt –
und das bei hoher Dynamik. Wer heute nach
FRANKLIN kommt, erhält bereits einen Ein-
blick in das Wohnen und die Mobilität der
Zukunft. Wir freuen uns, dass die rnv von Be-
ginn an ein attraktives ÖPNV-Angebot für
die Bewohnerinnen und Bewohner bereit-
hält und dieses mit der neuen Stadtbahnli-
nie komplettiert. Beides ist wesentlich, um
das Mobilitätskonzept erfolgreich in die

Barrierefreier, komfortabler und ökologischer Anschluss für rund 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner
Realität zu überführen und neue Gewohn-
heiten in der Art zu leben und mobil zu sein
zu schaffen“, so MWSP-Geschäftsführer
Achim Judt.

„Die neue Stadtbahn ist der zentrale Bau-
stein unseres ÖPNV-Konzepts für FRANK-
LIN und es ist immer schön, wenn wir unser
Angebot in einem sich noch entwickelnden
Stadtteil derart ausbauen können“, erklärt
Martin in der Beek, Technischer Geschäfts-
führer der rnv. „Darüber hinaus ist der
Stadtteil aber schon jetzt mit einem attrakti-
ven und von Anfang an lokal emissionsfrei-
en Angebot erschlossen. Zum einen ist das
die Buslinie 67, die wir ausschließlich mit
Elektrobussen betreiben und die bis zur In-
betriebnahme der Stadtbahn die Grundver-
sorgung übernimmt. Zum anderen verkehrt
hier seit September letzten Jahres unser On-
Demand-Shuttleservice ’fips’. Und Ende die-
ses Jahres wollen wir im Zuge des Projekts
RABus mit dem Test autonom fahrender
Busse im Stadtteil beginnen. Denn entschei-
dend für die Attraktivität des ÖPNV ist im-
mer auch die Frage, wie wir die sogenannte
’letzte Meile’ zwischen Haustür und Stadt-
bahnhaltestelle schließen.“

Bis die neue Trasse in Betrieb gehen kann,
gibt es einiges zu tun. Bis Ende 2023 werden
auf einer Strecke von gut 1,8 Kilometern
Stadtbahngleise verlegt sowie die drei neu-
en barrierefreien Haltestellen Funari, Frank-
lin Mitte und Sullivan gebaut. Die neue
Stadtbahnstrecke wird am Haltepunkt
Bensheimer Straße an die Gleise der Linie 5
angeschlossen. In diesem Zuge wird die Hal-
testelle Bensheimer Straße zudem barriere-
frei ausgebaut.

Zunächst wird bis Ende Juli schwerpunkt-
mäßig im Bereich der Robert-Funari-Straße
gearbeitet. Im April beginnen die Arbeiten
im Bauabschnitt „Franklin Mitte“ in der Tho-
mas-Jefferson-Straße, die voraussichtlich
bis Mai 2023 andauern werden. Von Sep-
tember bis voraussichtlich Juni 2023 werden
dann im dritten Bauabschnitt „Sullivan“ un-
ter anderem die Haltestelle „Sullivan“ und
die Wendeschleife im Bereich des Sullivan-
Rings hergestellt. Anschließend werden un-
ter anderem noch Arbeiten an der Fahr-
stromanlage, der Signaltechnik und weite-
ren Gewerken durchgeführt. Von August bis
Juli 2023 wird außerdem die Haltestelle
Bensheimer Straße barrierefrei ausgebaut
und der Anschluss an die Trasse nach
FRANKLIN hergestellt.

Nach Fertigstellung der Arbeiten wird
FRANKLIN zunächst über einen Pendelzug
zur Haltestelle Bensheimer Straße ange-
bunden bis die Kapazitätserweiterung der
Haltestelle Käfertal Bahnhof abgeschlossen
ist.

Grundsätzlich setzt die rnv in enger Ab-
stimmung mit den Baufirmen und der
MWSP alles daran, die Arbeiten nicht nur
termingerecht, sondern auch mit möglichst
geringen Auswirkungen für die Anwohne-
rinnen und Anwohner durchzuführen.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zur neuen Trasse
nach FRANKLIN, zum Bauablauf und zu wei-
teren Maßnahmen innerhalb des Konversi-
onsnetz Mannheim gibt es unter www.kon-
versionsnetz-ma.de.

Mannheimer Hallenbäder
bieten erneut Schwimmkurse an

Der Fachbereich Sport und Freizeit der
Stadt Mannheim bietet wieder zahlreiche
Schwimmkurse an. Aufgrund der coronabe-
dingten Schließung der Hallenbäder 2020 ist
die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kin-
der weiterhin enorm hoch. Der Focus des
Kursangebots liegt aus diesem Grund erneut
auf Schwimmkursen für Anfängerinnen und
Anfänger. Aber auch Erwachsene, die das
Schwimmen erlernen möchten, erhalten
hierzu die Möglichkeit. Sämtliche Kurse fin-
den in den Mannheimer Hallenbädern – Her-
schelbad, Gartenhallenbad Neckarau, Hal-
lenbad Waldhof-Ost und Hallenbad Vogel-
stang – statt.

Die Kurse beginnen ab 22. Februar. Die
Schwimmkurse mit 12 Terminen kosten 72
Euro für Kinder und 120 Euro für Erwachsene.
Bei allen Preisen ist der Eintritt inklusive. Ab

Dienstag, 1. Februar, sind die Kurse für den
zweiten Kursblock dieses Jahres im Online-
Buchungssystem käuflich zu erwerben. Über
www.schwimmen-mannheim.de gelangt
man zur Buchungsseite, auf der es eine Über-
sicht über die einzelnen Termine und unter-
schiedlichen Kurse gibt. Zur Buchung stehen
als Zahlungsmöglichkeiten Kreditkarte oder
Giropay zur Auswahl. Eine Vorab-Reservie-
rung oder eine Vor-Ort-Buchung in den ein-
zelnen Bädern ist nicht möglich.

Der Fachbereich Sport und Freizeit weist
ausdrücklich darauf hin, dass die jeweilige
aktuelle Corona-Verordnung des Landes Ba-
den-Württembergs bei Betreten des Bads zu
beachten ist.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt
es in den jeweiligen Hallenbädern oder per E-
Mail an fb52@mannheim.de.

Medienmittwoche der
Stadtbibliothek im Februar

Der Medienmittwoch ist ein Angebot der
Stadtbibliothek Mannheim, das alle Interes-
sierten einlädt, die Weiten der neuen Medien-
welt zu erleben und zu verstehen.

Die Stadtbibliothek Mannheim lädt auch im
Februar wieder zu ihren Medienmittwochen
ein.

Am 9. Februar erklärt und zeigt das Team
der Stadtbibliothek ab 17 Uhr in der 3D-Druck
Sprechstunde Technologie, Funktionen und
Anwendungsgebiete des 3D-Drucks. Interes-
sierte erfahren außerdem, wie man eigene
Druckaufträge in der Stadtbibliothek verwirk-
lichen lassen kann. Die Veranstaltung findet in
der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek im
Stadthaus N 1, 2. OG, statt.

Bei der Bib-Tour durch die Zentralbibliothek
am 16. Februar ab 17 Uhr wird zum Rundgang
durch die Räume im Stadthaus N 1 eingeladen.

Dabei werden neben dem Medienbestand
auch die digitalen Angebote und Nutzungsbe-
dingungen der Bibliothek vorgestellt. Die Ver-
anstaltung findet in der Zentralbibliothek der
Stadtbibliothek im Stadthaus N 1, 1. OG, statt.

Die Veranstaltungen sind kostenlos. Es gel-
ten die Maßnahmen zum Infektionsschutz ge-
mäß gültiger Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg. Eine Anmeldung per E-
Mail an stadtbibliothek.zentralbiblio-
thek@mannheim.de oder telefonisch unter
0621/293-8933 vorab ist erforderlich. Die Teil-
nehmendenzahl vor Ort ist begrenzt.

Weitere Informationen:

Mehr Informationen finden sich auf
www.stadtbibliothek-mannheim.de unter der
Rubrik „Veranstaltungen“.

Gut gefördert ins Jahr 2022
Die Klimaschutzagentinnen und -agenten

beraten kostenfrei, kompetent und verständ-
lich telefonisch, per E-Mail und auch vor Ort.
Vom Basischeck für Mieterinnen und Mieter
sowie Wohnungseigentümerinnen und -ei-
gentümer über Gebäudecheck, bis hin zum
Eignungscheck Heizung für Hauseigentüme-
rinnen und -eigentümer bietet die Klima-
schutzagentur Mannheim ein breites Ange-
bot an Beratungsleistungen. So bleiben ver-
steckte Energiesparpotenziale bei der Hei-
zung oder im Stromverbrauch nicht lange
verborgen. Auch wenn der Überblick über
die gesetzlichen Anforderungen und den
Förderdschungel verloren geht, stehen die
Mitarbeitenden mit Rat und Tat zur Seite.

Wer 2022 sanieren will, findet hervorra-
gende Förderbedingungen. Die staatliche
Bundesförderung für effiziente Gebäude
(BEG) zahlt Sanierungswilligen Zuschüsse

oder Tilgungszuschüsse von 20 bis 45 Pro-
zent für verschiedene Sanierungsmaßnah-
men. Ob Wärmedämmung, Fenstertausch
oder Heizungserneuerung: Viele Maßnah-
men zur Einsparung von Energie werden ge-
fördert. Wenn die Maßnahmen durch eine
Energieberaterin oder einen Energieberater
in einem individuellen Sanierungsfahrplan
empfohlen wurden, dann erhöht sich der Zu-
schuss um weitere fünf Prozent.

Zusätzlich zur BEG bietet die Stadt Mann-
heim auch einen abermals aufgestockten
Fördertopf von über einer halben Million Eu-
ro. Hauseigentümerinnen und -eigentümer
erhalten hier von der Stadt Mannheim über
ein Zuschuss- und Bonussystem eine Förde-
rung bis zu 10.000 Euro. Familien in selbst
bewohnten Häusern werden beispielsweise
besonders unterstützt, wenn sie ein be-
stimmtes Einkommen nicht überschreiten.

Besonders Sanierungen an der Gebäudehülle
werden bezuschusst, aber auch der An-
schluss an Fernwärme, der Einbau einer Wär-
mepumpe und Lüftungsanlagen werden ge-
fördert.

Neu aufgelegt wird auch der Solarbonus
für Photovoltaikanlagen. Hier startet die
MVV im Januar mit ihrem Programm Solar-
bonus powered by MVV, gefolgt im Frühling
vom Solarbonus der Stadt Mannheim.

Die Begrünung von Dächern, Fassaden
und entsiegelten Flächen wird 2022 weiter
vorangetrieben. Der Fördertopf ist gefüllt
und kann in allen besonders wärmebelaste-
ten Gebieten Mannheims abgerufen werden.
Weitere Zuschüsse und Darlehen gibt es un-
ter Umständen auch vom Land und von der
MVV Energie. Interessierte sollten sich un-
bedingt vor Durchführung ihrer Maßnahmen
von der Klimaschutzagentur Mannheim be-

raten lassen.
Ab Januar tritt eine Photovoltaikpflicht in

Kraft. Allerdings im Wesentlichen zunächst
nur beim Neubau von Nichtwohngebäuden.
Ernst wird es für Bauherren ab 1. Mai, denn
dann wird die Pflicht ausgeweitet auf den
Neubau von Wohngebäuden. Dann muss auf
Wohngebäuden, deren Bauantrag ab dem 1.
Mai eingeht, Photovoltaik vorgesehen wer-
den. Für Eigentümerinnen und Eigentümer
bereits bestehender Gebäude wird erst der 1.
Januar 2023 interessant: Ab dann muss auch
bei einer „grundlegenden Dachsanierung“
auf Bestandsgebäuden eine Photovoltaikan-
lage vorgesehen werden.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen sind unter www.kli-
ma-ma.de zu finden.

Stadtteilversammlung für Kinder und Jugendliche
in der Neckarstadt-Ost, in Herzogenried und Wohlgelegen

Die Kinder und Jugendlichen aus der Neckar-
stadt-Ost, Herzogenried und Wohlgelegen
sind aufgerufen, sich einzubringen: Im Rah-
men der 68DEINS! Kinder- und Jugendbetei-
ligung veranstaltet das 68DEINS! Kinder- und
Jugendbüro eine Stadtteilversammlung aus
diesen Stadtteilen. In verschiedenen Kinder-
und Jugendforen in Schulen, Verbänden, Ver-
einen, im Jugendhaus oder in Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe treffen sich die
Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendbü-

ros mit jungen Menschen aus dem Stadtteil,
um über deren Anliegen und Themen zu
sprechen. In diesen Foren werden Präsenta-
tionen erarbeitet, die dann bei der Stadtteil-
versammlung am Mittwoch, 23. Februar, ab
17.30 Uhr, Politikerinnen und Politikern aus
Bezirksbeirat und Gemeinderat, Mitarbei-
tenden der Verwaltung und Mitgliedern der
Vereins- und Verbandsarbeit vorgestellt
werden. In der Versammlung versuchen die
jungen Menschen dann, erwachsene Mit-

streiterinnen und Mitstreiter aus Politik,
Verwaltung und Vereins- und Verbandsar-
beit für ihre Anliegen zu gewinnen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation
wird die Stadtteilversammlung online statt-
finden. Die vorbereitenden Foren finden un-
ter Berücksichtigung der aktuellen Regelun-
gen in den Einrichtungen vor Ort oder im öf-
fentlichen Raum statt. Alle Interessierten
können sich vorab per E-Mail an in-
fo@68deins.de an das 68DEINS! Kinder- und

Jugendbüro wenden. Es organisiert die Ver-
anstaltung und steht für Fragen zur Verfü-
gung.

Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro
Mannheim befindet sich in der Trägerschaft
des Stadtjugendrings Mannheim e.V. sowie
der Stadt Mannheim, Jugendamt und Ge-
sundheitsamt und Fachbereich Demokratie
und Strategie. Die Termine der weiteren
Stadtteilversammlungen sind unter
www.68deins.de zu finden.
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Wartungen an Lichtsignalanlagen
Alle zwei Jahre finden, gemäß den aktuel-
len VDE-Vorschriften, Wartungsarbeiten
an Ampelanlagen statt. Hierbei werden die
Lichtsignalanlagen auf Funktionstüchtig-
keit geprüft. Im Rahmen dieser erweiterten
Prüfungen ist es erforderlich, die Anlagen
teilweise auszuschalten. Die Absiche-
rungszeit beträgt jeweils rund fünf Arbeits-
stunden. Die Arbeiten beginnen ab 9 Uhr
und enden voraussichtlich um 14 Uhr. Um
die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhal-
ten, sind Wegnahmen von Fahrspuren so-
wie Fahrbeziehungen und somit Einschrän-

kungen des Individualverkehrs in den nach-
folgend genannten Kreuzungsbereichen
erforderlich.

Am Donnerstag, 27. Januar, finden War-
tungsarbeiten an der Ampelanlage „Fried-
rich-Ebert-Straße/Am Exerzierplatz“ statt.

Am Freitag, 28. Januar, finden Wartungs-
arbeiten an der Ampelanlage „Steubenstra-
ße/Speyerer Straße“ statt.

Am Sonntag, 30. Januar, finden War-
tungsarbeiten an der Ampelanlage „Möhl-
straße/Seckenheimer Straße“ statt. Aus
der Möhlstraße kommend entfällt der

Linksabbieger in die Mühldorfer Straße und
aus der Seckenheimer Straße entfällt die
Möglichkeit, stadtauswärts geradeaus in
Richtung Planetarium die Straßenbahnlinie
zu queren. Teilnehmende des motorisier-
ten Verkehrs werden gebeten, die Wende-
möglichkeiten an den benachbarten Kreu-
zungen zu nutzen. Zusätzlich ist an dieser
Kreuzung für die Dauer der Wartungsarbei-
ten eine Querung der Möhlstraße für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger sowie Radfah-
rende nicht möglich.

Nach Aufbau der Absperrungen ab 9 Uhr

werden die Ampelanlagen jeweils ab zirka
10 Uhr für rund drei Stunden vollständig
außer Betrieb genommen. Im Anschluss
werden die Absperrungen wieder zurück-
genommen, sodass gegen 14 Uhr die Fahr-
bahnen wieder uneingeschränkt zur Verfü-
gung stehen. Um den fließenden Verkehr
weniger zu beeinträchtigen, werden die re-
gelmäßig anstehenden Wartungsarbeiten
an Ampelanlagen bevorzugt in der ver-
kehrsärmeren Zeit von 9 bis 15 Uhr bzw. in
besonderen Fällen auch sonntags ausge-
führt.

Bürgerbeteiligungsprozess für
Inklusion und Barrierefreiheit

Der breit angelegte Bürgerbeteiligungspro-
zess aus dem Jahr 2021 zur Erarbeitung eines
Handlungskonzepts Inklusion und Barriere-
freiheit geht in die nächste Runde. Die Er-
gebnisse werden im Forum Behinderung am
Freitag, 4. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr vor-
gestellt und es werden nächste Schritte auf-
gezeigt.

Ursula Frenz, die Beauftragte für die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen der
Stadt Mannheim, hat gemeinsam mit dem
Team Bürgerschaft und Beteiligung des
Fachbereichs Demokratie und Strategie den
Prozess in vielen Workshops mit Expertin-
nen und Experten in eigener Sache sowie
vielen Fachkräften aus Verwaltung und In-
stitutionen der Stadtgesellschaft moderiert.
Viele zukünftige Handlungsschwerpunkte
wurden herausgearbeitet, um Mannheim
auf dem Weg zur inklusiven Stadt voranzu-
bringen, ganz im Sinne des Mannheimer
Leitbilds 2030. Alle Online-Workshops wa-

Forum Behinderung stellt Ergebnisse vor
ren barrierefrei, die Zuschaltung von Gebär-
densprachdolmetscherinnen und -dolmet-
schern Standard.

Das Forum Behinderung bietet eine Platt-
form, um sich über den aktuellen Sachstand
zu informieren. Bürgermeister Ralf Eisen-
hauer wird Aspekte der Stadtplanung ein-
bringen. Weitere Programmpunkte sind In-
terviews mit Akteurinnen und Akteuren der
AG Barrierefreiheit, dem Badischen Blin-
den- und Sehbehindertenverein, der Mann-
heimer Abendakademie sowie der städti-
schen Abteilungsleiterin für die digitale
Strategie.

Das Forum Behinderung wird aufgrund
der anhaltenden Pandemie-Situation als
Livestream aus dem Ratssaal gesendet mit
einer Übertragung in Gebärdensprache und
mit Untertiteln. Das Programm der Veran-
staltung und der direkte Link zum Live-
stream ist unter www.mannheim.de/forum-
behinderung zu finden.

FDP / MfM-Fraktion startet
mit großem Engagement ins neue Jahr

Ein gutes neues Jahr 2022! Haben Sie das Jahr
gut begonnen? Die FDP / MfM-Fraktion star-
tete mit Elan und setzte zahlreiche Themen
auf die Agenda des Gemeinderats, zum Bei-
spiel unsere Ideen für mehr Verkehrsfluss
statt Dauerstau:

Damit Sie wieder von A nach B kommen –
kann eine Seilbahn eine Lösung für Mannheim
sein?

Denn der stockende Verkehr in Mannheims
Straßen ist ein echtes Ärgernis für die Bürge-
rinnen und Bürger. Der Fahrlachtunnel bleibt
noch Monaten, wenn nicht sogar Jahre ge-
sperrt und von den Brücken bröselt schon der
Beton. Es ist klar, dass mehr unternommen
werden muss, um unsere Infrastruktur zu er-
halten. Als kurzfristige Entlastung – insbeson-
dere während der Sanierung der Rheinbrü-
cken – könnte eine Seilbahn, die gut in das
ÖPNV-Netz eingebunden ist, eine echte Ver-
besserung für Pendler sein. In einer Anfrage
an die Verwaltung soll zudem geprüft werden,
ob eine Seilbahn auch für größere Strecken in-
nerhalb Mannheims oder bis in die Nachbar-
gemeinden der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar geeignet sein kann. Berlin und Bonn ver-
folgen derzeit ähnliche Projekte.

Besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge besser unterbringen

Ein anderes wichtiges Thema ist die Unter-
bringung von Flüchtlingen mit besonderem
Schutzstatus wie beispielsweise Familien,
Schwangere, Alleinerziehende, Menschen mit

Behinderung oder Seniorinnen und Senioren
und LGBTQ-Flüchtlingen. Gerade die Flücht-
linge aus der LGBTQ Community müssen ge-
trennt untergebracht werden und nicht in
großen Sammelunterkünften, ums sie vor Dis-
kriminierung zu schützen – ein erster Schritt,
um die jüngst vom Gemeinderat ausgerufene
LGBTQ-Freedom Zone mit Leben zu füllen.

Mehr Schwung und
Qualifikation für das Bauamt

Immer wieder beschweren sich Bürgerinnen
und Bürger bei der FDP / MfM-Fraktion über
lange Bearbeitungszeiten von Bauanträgen.
Das wollen wir Liberale nicht länger hinneh-
men. Gerade in einem angespannten Woh-
nungsmarkt dürfen Neubauprojekte und
Nachverdichtung nicht an der Bürokratie
scheitern. Deshalb will die Fraktion in einer

Anfrage von der Verwaltung wissen, welche
Reaktionszeiten es im Bauamt gibt und wie
die Stadt hier besser werden kann. Außerdem
soll das Thema Fachkräfte für den Baubereich
in den Fokus gerückt werden. Hat die Stadt
Mannheim überhaupt genug fachlich qualifi-
ziertes Personal für die anspruchsvollen Auf-
gaben rund ums Bauen? Da ständig neue Pro-
jekte auf die Tochtergesellschaften ausgela-
gert werden, weil angeblich entsprechende
Kompetenzen in der Verwaltung nicht mehr
vorhanden sind, muss hier unser neuer Bau-
bürgermeister Klarheit schaffen über Leis-
tungsziele, Personalbedarf und nötige Quali-
fikationen. Damit die Stadt wieder hand-
lungsfähig wird bei der Vielzahl eigner Bau-
projekte und für Private das Investieren in
Wohnungsbau und Wirtschaftsgebäude nicht
zum Hürdenlauf durch die Verwaltung.

Fraktion im Gemeinderat

FDP / MFM

Baden-Württembergisch-
Chinesisches Frühlingsfest

Für mehr als 1,4 Milliarden Menschen be-
ginnt am 1. Februar das chinesische neue
Jahr. Auf das Jahr des Büffels folgt das des Ti-
gers. Das Neujahrs- bzw. Frühlingsfest ist die
wichtigste Zeit im chinesischen Kalender –
eine Zeit der Familie und der Freundschaft.

Seit 2018 ist es gute Tradition, dass die
Stadt Mannheim zusammen mit dem Gene-
ralkonsulat der Volksrepublik China in Frank-
furt am Main zu einem Empfang ins Mann-
heimer Barockschloss einlädt. Das Baden-
Württembergisch-Chinesische Frühlingsfest
ist dabei stets ein Abend der Begegnung und
des freundschaftlichen Austauschs zwischen
chinesischen und deutschen Vertreterinnen

und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Sport und Kultur. Wie jedoch be-
reits 2021 ist dies pandemiebedingt leider
auch in diesem Jahr nicht möglich.

Deshalb haben das Generalkonsulat der
VR China in Frankfurt am Main und die Stadt
Mannheim ein Video mit verschiedenen
Grußworten und kulturellen Beiträgen zu-
sammengestellt, um auch in diesen außerge-
wöhnlichen Zeiten die guten Wünsche sowie
ein Gefühl der Festlichkeit zu übermitteln.
Das Video kann während der offiziellen Fei-
ertage in China zwischen 31. Januar und 6.
Februar unter www.mannheim.de/chinesi-
sches-fruehlingsfest eingesehen werden.Luca-App: Wir haben davor gewarnt

Die Pandemie beherrscht immer noch den
Alltag, doch die Luca-App scheint als Hilfs-
mittel im Kampf gegen Corona ausgedient zu
haben. Mehrere Bundesländer kündigen die
millionenschweren Verträge, da der Nutzen
zu gering, die Sicherheitslücken zu groß sei-
en. Der Anbieter kann keine Datensicherheit
gewährleisten, die vor Missbrauch persönli-
cher Daten durch fremden Zugriff oder das
Unternehmen selbst schützt. Auch die Poli-
zei hat gegen Datenschutz verstoßen, etwa
als sie auf Nachfrage vom Mainzer Gesund-
heitsamt persönliche Daten eines Verdächti-
gen erhielt.

Verantwortliche
ignorierten Warnungen

Bereits am 18. Mai 2021 warnte unser Frakti-
onsvorsitzender Dennis Ulas im Gemeinde-
rat vor der mangelnden Datensicherheit der
Luca-App. Als Reaktion kam der Verweis an-
derer Fraktionen und der Stadtverwaltung,
der Datenschutzbeauftragte von Baden-
Württemberg, Dr. Stefan Brink, habe der Lu-
ca-App ein gutes Zeugnis ausgestellt. Dr.
Brink ist jedoch als Jurist kein IT-Experte und
ignorierte offenbar vielfach belegte Warnun-
gen. Dabei hat beispielsweise der Hacker
Markus Mengs vorgeführt, wie er über die
Luca-App Kontaktdaten von Nutzer*innen
aus dem Gesundheitsamt stehlen könnte.

Anfrage im Gemeinderat
In wie weit die Luca-App dem Gesundheits-
amt Mannheim bei der Virus-Eindämmung

Dennis Ulas hat schon im Mai auf Sicherheitslücken hingewiesen

geholfen hat, ist Gegenstand einer Anfrage,
die wir im Gemeinderat stellen. Von anderen
Gesundheitsämtern sind sehr niedrige Zah-
len bekannt, die eine Weiternutzung nicht
sinnvoll erscheinen lassen. Bundesweit ha-
ben mehrere Gesundheitsämter die Daten
der Luca-App gar nicht genutzt. Doch
Landes-Gesundheitsminister Manfred Lucha
gibt an, die Gesundheitsämter seien sehr zu-
frieden mit der App. Die Entscheidung über
eine Vertragsverlängerung soll nach einer
Anhörung Ende Januar fallen.

Corona-Warn-App als bessere Lösung
Da aber die datenschutzrechtlichen Beden-
ken weiterhin bestätigt werden, lehnen wir
selbst bei einer unerwartet guten Erfolgs-
quote die Luca-App ab. Denn die Corona-

Warn-App erfüllt die notwendigen Nut-
zungsanforderungen inzwischen genauso
bei deutlich besserem Sicherheitsniveau und
ist in der Lage, Kontaktpersonen zu informie-
ren. Die Gesundheitsämter nehmen seit No-
vember keine Kontaktverfolgung mehr vor,
wodurch die Luca-App ohnehin nutzlos er-
scheint. Bleibt zu hoffen, dass die Apps bald
generell überflüssig werden, weil dann die
Pandemie überwunden ist.

Fraktion LI.PAR.Tie.
(DIE LINKE, Die PARTEI, Tierschutzpartei)
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
1. 0G, Zimmer 127
Tel. (0621) 293 9585
info@lipartie.de
www.lipartie.de

Fraktion im Gemeinderat

LI.PAR.TIE. SPD will Vereine
und Ehrenamt stärken

Gemeinsam mit dem Sportkreis Mannheim
hat die SPD im Mannheimer Gemeinderat er-
neut zu einem Onlineaustausch mit Vereinen
eingeladen.

Diesmal ging es vor allem um die Unter-
stützung der Vereine und Ehrenamtlichen,
die durch Corona vor enormen Herausforde-
rungen stehen.

Der Fraktionsvorsitzende Thorsten Riehle
erläuterte einen Antrag der SPD, der die Un-
terstützung der Vereine seitens der Verwal-
tung optimieren soll. “Zunächst ist die Ver-
waltung aufgefordert, gemeinsam mit Multi-
plikator/-innen wie etwa dem Stadtjugend-
ring und dem Sportkreis einen Vereins- und
Ehrenamtstag durchzuführen, um Strategien
zur Stärkung der Vereine zu entwickeln. Da-
bei sollen bereits bestehende Angebote wie
die Freiwilligenbörse und Schulungen für Ver-
eine weiterentwickelt und bekannt gemacht
werden. Uns ist es wichtig, dass die Vereine
passgenaue Unterstützung beispielsweise bei
den Schulungsangeboten erhalten.“

Die sportpolitische Sprecherin der SPD,
Andrea Safferling, sieht vor allem den
Wunsch vieler Vereine nach einer Vernet-
zung untereinander: “Durch Corona sind Din-

Antrag zur Unterstützung eingebracht

Fraktion im Gemeinderat

SPD

ge wie der Sportlerstammtisch einfach weg-
gefallen und wir wollen mit unserem Antrag
darauf hinwirken, dass der direkte Austausch
miteinander wieder stattfindet.“

Den genauen Antragstext finden Sie unter
www.spdmannheim.de.

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

FOTO: STADT MANNHEIM

Die FDP / MfM-Fraktion: Wolfgang Taubert, Dr. Birgit Reinemund, Prof. Kathrin Kölbl
und Volker Beisel

Thorsten Riehle (Fraktionsvorsitzender
SPD im Mannheimer Gemeinderat) und
Andrea Safferling (Sportpolitische Spre-
cherin)



mah_hp06_amtsb.04

Seite 4 27. Januar 2022

Gedenken an die
Opfer des Nationalsozialismus

Anlässlich des internationalen Holocaust-Ge-
denktags erinnert die Stadt Mannheim in die-
sem Jahr pandemiebedingt mit einer Online-
Gedenkveranstaltung am Donnerstag, 27. Ja-
nuar, ab 18 Uhr an die Opfer des Nationalsozia-
lismus. Thematisch wird die diesjährige Veran-
staltung den Schwerpunkt auf die Opfergrup-
pe der als „Asoziale“ diskriminierten und ver-
folgten Menschen legen. Nach einer Anspra-
che von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz be-
leuchtet Dr. Thomas Roth vom NS-Dokumen-
tationszentrum der Stadt Köln den Themen-

komplex in einem Fachvortrag näher. Im An-
schluss präsentieren Schülerinnen und Schüler
von Mannheimer Schulen Beiträge zum
Schwerpunktthema.

Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt unter
www.mannheim.de/gedenkveranstaltung.
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird
auch im Nachhinein noch über diesen Link ab-
rufbar sein sowie im TV-Programm des Rhein-
Neckar-Fernsehens am Samstag, 29. Januar, ab
15 Uhr sowie am Sonntag, 30. Januar, ab 20 Uhr
ausgestrahlt.

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

I. Haushaltssatzung der Stadt Mannheim für 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
14.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. imErgebnishaushaltmit den folgenden Beträgen:

2022
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 1.405.777.962
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -1.378.050.765
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von 27.727.197
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 10.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von -1.500.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 8.500.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis

(Summe aus 1.3 und 1.6) von 36.227.197

2. im Finanzhaushaltmit den folgenden Beträgen:

2022
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit von 1.375.622.693
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit von -1.357.900.670
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 17.722.023
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 87.753.999
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -253.728.392
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss /-bedarf

aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -165.974.393

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -148.252.370

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 33.337.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -31.820.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss /-bedarf

aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.517.500

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-
bestands, Saldo des Finanzhaushalts
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von -146.734.870

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 33.337.500 Euro.

§ 3Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zumEingehen vonVerpflichtungen, die
künftigeHaushaltsjahremit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 406.217.890 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

v.H.
2022

1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 416
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 487
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 430
der Steuermessbeträge.

§ 6Weitere Bestimmungen

Nach§28Abs. 2 desGrundsteuergesetzeswerdenKleinbeträgebei derGrundsteuerwie folgt fällig:

a) Am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser dreißig
Euro nicht übersteigt.

II. Die vorstehende Haushaltssatzungmit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öf-
fentlichbekannt gemacht.Die vomGemeinderat beschlosseneHaushaltssatzungmit ihrenAnlagen
wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 21.12.2021 vorgelegt. Die
Rechtsaufsichtsbehörde hatmit Erlass vom12.01.2022 dieGesetzmäßigkeit derHaushaltssatzung
für dasHaushaltsjahr 2022 bestätigt und dieGenehmigungen für die Kreditermächtigungen und die
Verpflichtungsermächtigungen erteilt.

III. DerHaushaltsplan für die Jahre 2022 liegt vom28.01.2022 bis einschließlich 07.02.2022 zur Ein-
sichtnahmebeimFachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling,E 4, 1, Zimmer 101 in der
Zeit vonMontag bis Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr sowie 14:00 – 16:00 Uhr sowie Freitag 09:00 –
12:00 Uhr öffentlich aus.

Aufgrund der Lage „Coronavirus“ ist die Einsichtnahme nur nach vorherigerTerminvereinbarung
möglich. Bitte vereinbaren Sie einenTermin unter 0621/293-2558 oder 0621/293-2517.

Der Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung der Stadt Mannheim über dieVerlängerung derVeränderungssperre im Geltungsbe-
reich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 61.14 „Gewerbegebiet südlich der
Seckenheimer Landstraße“ in Mannheim-Neuostheim

Gemäß den §§ 14, 16 und 17 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004, zuletzt geändert durchGesetz vom10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) und § 4GemOBaden-Würt-
temberg in der FassungderBekanntmachungvom24. Juli 2000, zuletzt geändert durchGesetz vom
02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 26.10.2021 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Anordnung derVerlängerung derVeränderungssperre

Der Gemeinderat hat am 11.07.2017 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 61.14 “Gewerbegebiet
südlich der Seckenheimer Landstraße“ aufzustellen. Zur Sicherung der Planungwird für die imGel-
tungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Grundstücke dieVerlängerung der am 16.12.2019
beschlossenen und durch Bekanntmachung am30.01.2020 in Kraft getretenenVeränderungssper-
re angeordnet.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan, der als Anlage zurVer-
änderungssperreTeil der Satzung ist (siehe „Lageplan räumlicher Geltungsbereich“).

§ 3
Inhalt und Rechtswirkungen derVeränderungssperre

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der zeitlich verlängertenVeränderungssperre dürfen:
1.Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht beseitigt
werden;
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigerndeVeränderungen von Grundstücken und baulichen
Anlagen, derenVeränderungennicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden.

(2)Gemäß§14Abs. 2BauGBkann,wennüberwiegendeöffentlicheBelangenicht entgegenstehen,
von derVeränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden.
Die Entscheidung über die Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung über die Anordnung derVerlängerung derVeränderungssperre tritt amTage ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

§ 5
Geltungsdauer

(1) DieVeränderungssperre tritt nach Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten außer Kraft.
(2) DieVeränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung
rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

Lageplan räumlicher Geltungsbereich (ohneMaßstab)

Sollte dieVeränderungssperre unterVerletzungvonVerfahrens- oderFormvorschriftenderGemein-
deordnung (GemO) oder anderer auf der GemOberuhenderVerfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. dieVorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister demBeschluss nach § 43GemOwegenGesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Stadt Mannheim unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eineVerletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann dieseVerletzung geltendmachen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Auf dieVorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 BauGB über Entschädigung beiVerän-
derungssperre, über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und deren Erlö-
schen wird hingewiesen. Die Entschädigungsansprüche sind gegenüber der Stadt Mannheim gel-
tend zumachen.

Mannheim, den 27.01.2022
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses
amDienstag, den 01.02.2022 um 16:30 Uhr

- perVideokonferenz -

Den gesetzlichenVorgaben zumÖffentlichkeitsgrundsatz von gemeinderätlichen Sitzungen ent-
sprechend wird die Sitzung für die Öffentlichkeit in den RaumSwansea im Stadthaus N 1 übertra-

gen. Anmeldung vorab unter 15.21.GRFA@mannheim.de
ZurTeilnahme an der Übertragung der Sitzung im RaumSwanseamüssen alle Zuschauer*innen
getestet sein, auch Geimpfte und Genesene. Ein kostenloser Antigen-Test kann bei allen im Stadt-
gebiet vorhandenenTestzentren erfolgen. Zudemwird eineTestungmit einemAntigen-Test auch
unmittelbar vor der Sitzung angeboten. DasTragen einer FFP2-Maske oder vergleichbar während

der gesamten Sitzung ist verpflichtend.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet (https://www.mann-

heim.de/livestream-gemeinderat) zu verfolgen.

Tagesordnung:
1 Aktuelle Situation zu Corona
2 Neubau Kultur- und Sportzentrummit Freiwilliger FeuerwehrWallstadt

Bebauungsplan Nr. 76.20 „Gemeinbedarf nördlich der Normannenstraße“ in Mannheim-
Wallstadt, Aufstellungsbeschluss

3 Förderung von PiA-Ausbildungsplätzen bei freienTrägern von Kindertageseinrichtungen
ab dem 01.09.2022

4 Maßnahmengenehmigung Ausstattung der Klassenzimmer in denMannheimer Schulen
mit digitalen Präsentationsflächen im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakts Schule
(digitalesGrundpaket fürMannheimer Schulen), hier: Öffentliche Ausschreibung/Vergabe

5 MaßnahmengenehmigungMittagsverpflegung anMannheimer Schulen ab demSchul-
jahr 2022/2023, hier: Ausschreibung/Vergabe

6 Waldhofschule / Johannes-Gutenberg-Schule, hier: Maßnahmenbeschluss für die
Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges

7 Friedrich-List-Schule, hier: Maßnahmenerhöhung
8 Elisabeth-Gymnasium, hier: Maßnahmenerhöhung
9 Städtediplomatie
10 Einwerbung, Annahme undVermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen

Zuwendungen nach § 78 IV Gemeindeordnung
11 Soziales Miteinander: Errichtung von Bücherschränken, Antrag der SPD
12 Zusammenhalten: Stadtteiljubiläen 2022; Anfrage
13 Akuter Handlungsbedarf im Bündnis Sicherer Häfen, Antrag der LI.PAR.Tie.
14 Ehrung von Anette Langendorf, Anträge der LI.PAR.Tie., GRÜNEN und SPD
14.1 Keine Gebühren für den Kirchenaustritt, Antrag der LI.PAR.Tie.
15 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
16 Anfragen
17 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt undTechnik und des Betriebs-
ausschussesTechnische Betriebe

amDonnerstag, den 03.02.2022 um 16:00 Uhr
- perVideokonferenz –

Den gesetzlichenVorgaben zumÖffentlichkeitsgrundsatz von gemeinderätlichen Sitzungen ent-
sprechend wird die Sitzung für die Öffentlichkeit in den RaumSwansea im Stadthaus N 1 übertra-

gen. Anmeldung vorab unter 15.21.GRFA@mannheim.de
ZurTeilnahme an der Übertragung der Sitzung im RaumSwanseamüssen alle Zuschauer*innen
getestet sein, auch Geimpfte und Genesene. Ein kostenloser Antigen-Test kann bei allen im Stadt-
gebiet vorhandenenTestzentren erfolgen. Zudemwird eineTestungmit einemAntigen-Test auch
unmittelbar vor der Sitzung angeboten. DasTragen einer FFP2-Maske oder vergleichbar während

der gesamten Sitzung wird vorausgesetzt.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet (https://www.mann-

heim.de/livestream-gemeinderat) zu verfolgen.

Tagesordnung:
1 BekanntgabeVergabebeschlüsse
2 Kurzberichte über laufendeVorhaben

Themenbereich Umwelt undTechnik: Tagesordnungspunkte 03.00 bis 07.00
3 Anwohnerschutzkonzept Bundesgartenschau 2023

und
Anwohnerschutzkonzept Bundesgartenschau 2023 - ergänzender Beschluss

4 Aktionsfonds „Urbane Interventionen in ausgewählten öffentlichen Räumen“
Einjährige Pilotphase in den Stadtteilen Innenstadt/Jungbusch, Neckarstadt-West und Rheinau
hier: Beschluss der Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen aus demAktionsfonds

5 Bebauungsplan Nr. 32.3.2 „Medizinische Fakultät“ und zugehörige Satzung über örtliche Bau-
vorschriften in dessen Geltungsbereich in Mannheim – Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen

6 Einrichtung weiterer Fahrradstraßen - Hier: Paul-Martin-Ufer, Neuostheim
und
Sperrung des Neckar-Damms in Neuostheim für Radfahrer; Antrag der FreienWähler - ML

7 Rezertifizierung zur fahrradfreundlichen Kommune
ThemenbereichTechnische Betriebe: Es liegen keineVorlagen vor.
Zur Sitzung eingereichte Anträge und Anfragen

8 Innenstadt: Spielstraßen und Sackgassen zur Rückgewinnung öffentlichen Raums; Antrag der
GRÜNEN
und
Verkehrswende jetzt. Erste Schritte in Richtung verkehrsberuhigter Superblocks gehen; Antrag
der GRÜNEN

9 Taktiles Bodenleitsystem der Planken verbessern; Antrag der CDU
10 Schutz vor Starkregenereignissen in Mannheim – Klimafolgenanpassungsmaßnahmen darle-

gen; Anfrage
11 Anfragen
12 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
13 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Hinweis zum Genesenen-Status
Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Be-
wertung der Dauer des Genesenen-Status
nach einer Corona-Infektion geändert und
von sechs Monaten auf 90 Tage beziehungs-
weise drei Monate reduziert.

Hintergrund sind wissenschaftliche Er-
kenntnisse, dass Ungeimpfte nach einer
durchgemachten Infektion einen im Ver-
gleich zur Deltavariante herabgesetzten
und zeitlich noch stärker begrenzten Schutz
vor einer erneuten Infektion mit der Omi-

kronvariante haben. Nähere Informationen
gibt es auch beim Robert Koch-Institut un-
ter: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neu-
artiges_Coronavirus/Genesenennach-
weis.html

Nach Ablauf der 90 Tage ab Abnahme des
positiven Tests gilt die Person nicht mehr als
„genesen“. Um als genesene Person voll-
ständig geimpft zu sein und Anspruch auf
ein Genesenen-Impfzertifikat zu haben –
auch wenn die Erkrankung länger als 90 Ta-

Dauer nach Corona-Infektion von sechs Monaten auf drei Monate reduziert
ge her ist –, reicht eine Impfung aus.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Genesenen-
Status bei den Fragen und Antworten des
Landes Baden-Württemberg unter:
www.baden-wuerttemberg.de/de/service/
aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-
antworten-rund-um-corona/faq-nachweise-
fuer-geimpfte-und-genesene-personen/.
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